
 
 

 
 
 
 
 

ÖV-NEWS - Februar 2022 
Spezialinfo zur Bildungsverordnung 2023 
 
 
Liebe Berufsbildnerinnen, liebe Berufsbildner 
Liebe Praxisbildnerinnen, liebe Praxisbildner 

Vieles kann man zurzeit lesen bzw. hört man im Zusammenhang mit der neuen Bil-
dungsverordnung 2023. Vermutlich gehen Ihnen verschiedene Fragen durch den Kopf: 
Was ändert? Wie erfolgen die Schulungen? Etc. Vieles ist noch offen, einiges aber auch 
bekannt. Gerne informieren wir Sie mit dieser Spezialinfo über das für Sie als Berufsbil-
dende «Relevante» und bereits «Definitive» zum Projekt Kaufleute 2023 sowie über die 
nächsten Schritte.  

Wie bereits mehrmals informiert, ist die Reform Kaufleute ein gesamtschweizerisches 
Projekt über die ganze Schweiz und über alle 19 KV-Branchen. Ov-ap plant und koor-
diniert die gesamte Umsetzung der öffentlichen Verwaltung (Ausarbeitung aller Umset-
zungsinstrumente, den Zeitplan etc.) und ist im Austausch mit anderen Branchen sowie 
den regionalen Organisationen. 

 

1. Neue Bildungsverordnung: Einführung auf Lehrbeginn 2023 
 

Stand Projekt Kaufleute 2023 
Die neue Bildungsverordnung wird definitiv auf Lehrbeginn 2023 in Kraft gesetzt.  
Wichtig: Lernende mit Lehrbeginn 2022 werden ihre Ausbildung noch mit dem jetzigen 
Modell (ALS/PE/Lerndokumentation) starten und auch abschliessen. Dies gilt ebenfalls 
für alle früher gestarteten Generationen. 

Im August 2021 hat das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI 
die Bildungsverordnungen und Bildungspläne für die beruflichen Grundbildungen 
«Kauffrau/Kaufmann EFZ» und «Kauffrau/Kaufmann EBA» erlassen bzw. genehmigt.  

  

Rubriken 

1. Bildungsverordnung 2023 

2. Extranet ov-ap 

3. Deaktivieren der Mails von ov-ap  
zum Extranet (Kurzanleitung) 



Was wird neu? 
Die mit dem Link untenstehend aufgeführte Präsentation der SKKAB (Februar 2022) 
gibt Ihnen einen guten Einblick, wie die Ausbildung ab August 2023 ablaufen wird und 
wie die drei Lernorte mit ihren Berufsbildenden eingebunden sind.  
 

https://prezi.com/view/irWKltxSwguEGdzXFXwi/embed 
 

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass diese Präsentation branchenübergreifend ist, also 
das System im Detail erklärt. Wir werden in Zukunft mit folgenden Umsetzungsinstru-
mente arbeiten (diese werden bei Punkt 4 in der Präsentation erklärt): 
 

 Praxisauftrag 
 Kompetenzraster mit Selbst- und Fremdeinschätzung 
 Bildungsbericht 
 Beurteilung für die betriebliche Erfahrungsnote sowie 
 die elektronische Lerndokumentation (= Portfolio des/der Lernenden) 

 
Diese Hilfsmittel werden von den einzelnen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen, in un-
serem Fall von ov-ap, individuell ausgearbeitet und zur Verfügung gestellt. 
 
Die Arbeitsgruppen von ov-ap sind zurzeit an der Erarbeitung dieser Instrumente sowie 
der üK-Inhalte. Informationen dazu werden Ende 2022 / Anfang 2023 zur Verfügung 
stehen.  
 

Für die regionale Umsetzung hat der VWBZ Vorstand eine Projektgruppe (mit Vertretern 
aus allen Regionen/Kantonen) bewilligt, welche zusammen mit der Geschäftsstelle 
VWBZ die Einführung der Reform in der Zentralschweiz unterstützt und begleitet.  
 

Sobald für Sie wichtige und konkrete Vorgaben zur Umsetzung bekannt sind, werden 
wir Sie wieder informieren. Ebenfalls finden Sie auf unserer Webseite unter 
https://www.vwbz.ch/Betriebliche_Bildung/BiVo_2022 eine Rubrik zur Bildungsverord-
nung 2023 aufgeschaltet.  
 
 
 

2. Extranet ov-ap 
 

Mit dem Ausbildungsstart mit BiVo 2023 wird die Nutzung des Extranets für alle Lehr-
betriebe der schweizerischen Branche ov-ap obligatorisch. Lernende mit Lehrbeginn 
2023 laufen dann über das Extranet, während die bereits gestarteten Generationen, 
welche 2024 bzw. 2025 ans QV gehen im «alten»/aktuellen System (rALS/VWBZ-Tool) 
ihre Ausbildung abschliessen. 
 
Vermehrt wird die schweizerische Branche ov-ap deshalb in nächster Zeit die Lehrbe-
triebe mit Informationen zum Extranet anschreiben. Diese E-Mails gehen jeweils an die 
ganze Schweiz, unabhängig von den unterschiedlichen Ausgangslagen in den verschie-
denen Regionen. Wir können dies leider nicht beeinflussen.  
  

https://prezi.com/view/irWKltxSwguEGdzXFXwi/embed
https://www.vwbz.ch/Betriebliche_Bildung/BiVo_2022


 

WICHTIG - für die Region Zentralschweiz gilt: 

Der VWBZ bleibt bis Lehrbeginn 2023 bei bestehenden System (VWBZ-Tool und rALS) 
d.h. PE, ALS, Ausbildungsprogramm und Praxisbericht werden nach wie vor im rALS 
erfasst. Auch die gesamte üK-Organisation läuft weiterhin unverändert über das VWBZ 
Tool. Im Moment gilt nach wie vor: Informationen von ov-ap zum Extranet, zur üK-
Organisation und zur QV-Anmeldung sind für Sie nicht relevant. Aktuell ist für uns 
nur das Blended Learning, welches die VWBZ-Lernenden als üK-Vor- und Nachbear-
beitung nutzen können und sollen. 
 
Sobald der VWBZ auf das Extranet umstellt, werden wir Sie frühzeitig informieren und 
den Bearbeitungsprozess bekanntgeben. Die Lehrbetriebe können/müssen nicht unab-
hängig und selbstständig entscheiden. 
 
 
 

3. Deaktivieren der Mails von ov-ap zum Extranet 
 
Da der VWBZ bis Lehrbeginn 2023 NICHT mit dem Extranet von ov-ap arbeitet, führen Mails 
wie das untenstehende immer wieder zu Irritationen und Fragen. Wenn ov-ap eine Informa-
tion zum Extranet versendet, erhalten jeweils alle Praxisbildenden mit einem Account im 
Extranet eine Meldung.  
Die Zustellung dieser Mails können jedoch im Profil gesteuert werden. Wir empfehlen Ihnen 
bis auf weiteres alle Haken in Ihrem Profil gemäss beiliegender Anleitung zu deaktivieren. 
Achtung: Pro Lehrbetrieb muss eine Person die Haken belassen. Hier empfehlen wir, dass 
der/die hauptverantwortliche/r Berufsbildner/in die Haken im System belässt. 
Auf unserer Website finden Sie eine entsprechende Kurzanleitung dazu.  
 

 
 
Als Geschäftsstelle garantieren wir Ihnen, dass wir Sie bei relevanten Informationen von ov-
ap anschreiben und Sie informieren. 
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Kenntnisnahme und Ihre Unterstützung.  
Gerne sind wir bei Fragen sowie Unklarheiten für Sie da und freuen uns über Ihr Mitdenken 
und Ihre Rückmeldungen.  
 
 
Team VWBZ 

041 / 228 65 97 
vwbz@lu.ch 
www.vwbz.ch 

http://www.vwbz.ch/

